
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1988/9/13 5Ob529/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.09.1988

Norm

ABGB §159

ZPO §17 A

Rechtssatz

Berufungsrecht der als Nebenintervenientin beigetretenen Kindesmutter in Ehelichkeitsbestreitungsverfahren, weil

das Urteil nach der Bescha8enheit des strittigen Rechtsverhältnisses auch ihr gegenüber gewirkt hätte, ohne daß die

Rechtskrafterstreckung durch positive Gesetzesanordnung verfügt ist.
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